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Verwaltungsstelle Köndringen
Hauptstraße 20 – Fachbereich 3
Telefon 07641 / 8725
Fax 07641 / 8613
Bis auf Weiteres geschlossen.

Verwaltungsstelle Nimburg
Langstraße 1 – Sabrina Striegel
Telefon 07663 / 9315-0
Fax 07663 / 9315-15
Bis auf Weiteres geschlossen.

Ortschaftsamt Heimbach
Köndringer Straße 10 – Anja Siebenschock
Hans-Ulrich Lutz (Ortsvorsteher)
Telefon 07641 / 8707
Fax 07641 / 48458

Kontakt
Riegeler Straße 12, 79331 Teningen
Telefon 07641 / 5806-0
Fax 07641 / 5806-80
E-Mail info@teningen.de
Internet www.teningen.de

Beauftragte für Menschen mit Behinde-
rung: Alexandra Haas, E-Mail: Inklusion@te-
ningen.de, Tel.: 0170 5547705, Fax: 07641 /
5806-80
Seniorenbeauftragte: Gabriele Bürklin,
E-Mail: seniorenbeauftragte@teningen.de,
Tel.: 07641 / 5806-71, Fax: 07641 / 5806-80

Störungen in der Wasserversorgung
Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit, Tel.
0175 / 7225427
NetzeBW Störungsdienst Strom
Telefon 0800 / 3629-477
Bereitschaftsdienste
In Notfällen ist der Bereitschaftsdienst der
Apotheken unter Tel. 01805 / 19292-320
(DRK-Kreisstelle Emmendingen) zu erfahren.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb
der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer 116117. Montag
bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kosten-
freie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetz-
lich Versicherte, unter 0711-96589700 oder
docdirekt.de.
Die Dienste der Zahnärzte hören Sie unter
der zahnärztlichen Notrufnummer 0180/
3222555-70.

Apotheken-Notdienst
Samstag, 25. Dezember:
Bürkle-Apotheke, Schillerstraße 19, 79312
Emmendingen, Telefon 07641 / 42301, Fax
07641 / 42131.
Schwarzwald-Apotheke Simonswald, Talstra-
ße 36A, 79263 Simonswald, Telefon 07683 /
794, Fax 07683 / 457.
Sonntag, 26. Dezember:
Schlossberg-Apotheke, Steinstraße 12, 79312
Emmendingen, Telefon 07641 / 914650, Fax
07641 / 9146513.
Schwarzwald-Apotheke, Nikolausplatz 2,
79215 Elzach, Telefon 07682 / 392, 07682 /
1098.
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Telefon 08000 / 116016
Fachstelle Sucht, Beratung Behandlung
Prävention, Hebelstraße 27, 79312 Emmen-
dingen, Telefon 07641 / 933589-0. wochen-
tags 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Erstgespräche
individuell nach telefonischer Vereinbarung.
Notruf-Fax nur für Hör- u. Sprachgeschädig-
te: Fax 07641/4601-77 (Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle)
DRK-Behinderten-Fahrdienst
Anmeldungen Montag bis Freitag von 8 bis 12
Uhr, Wochenendfahrten bis Donnerstag 12
Uhr – Telefon 07641 / 4601-29
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am
Kreiskrankenhaus Montag, Dienstag und
Donnerstag von 19 bis 22 Uhr; Mittwoch u.
Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag, Sonn- u.
Feiertage 8 bis 22 Uhr
Kinderärztlicher Notfalldienst: 01805 /
19292320
Die Rufnummer für den kinderärztlichen Not-
falldienst im Landkreis Emmendingen: 0180 /
6076111.
Augenärztlicher Notfalldienst
Landkreis Emmendingen, Tel. 0180 / 6075311
Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst kann unter der
Tel. 07667 / 9430810 erfragt werden.
Kirchl. Sozialstation Stephanus Teningen
Tscheulinstraße 4, Tel. 07641 / 9626980, Fax
07641 / 96269829, E-Mail: Info@sst-teningen.
de. Geschäftsleitung: Eveline Mießmer. Pfle-
gedienstleitung: Janina Hirzler.

Montag, 12 Uhr (wenn Feiertag, Freitag um
10 Uhr)
Anzeigenannahme: Wochenzeitungen am
Oberrhein Verlags-GmbH, Denzlinger Str. 42,
Emmendingen, Tel. 07641 / 9380 - 0, E-Mail:
anzeigen@wzo-nord.de, Fax 07641 / 9380 - 50

Montag, 14 Uhr (wenn Feiertag, Freitag um
10 Uhr). Telefon 5806-45, Fax 5806-81,
E-Mail: amtsblatt@teningen.de

Mediathek Teningen im Schulzentrum:
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14
bis 17 Uhr.
Förderverein Anwesen Menton / Heimat-
museum Menton: Wegen der Baustelle und
der Einrüstung finden derzeit keine Sonntags-
öffnungen statt. Auch Sonder- und Gruppen-
führungen können wegen der Sturzgefahr
nicht durchgeführt werden. Sobald die Bauar-
beiten beendet und das Gerüst abgebaut sind,
werden im Amtsblatt die Öffnungs- und Füh-
rungszeiten veröffentlicht. Informationen
sind unter der Telefonnummer 07641 / 5806-36
auf der Gemeindeverwaltung zu erhalten.
Museum im Rebay-Haus: Hilla von Rebay
war die Gründungsdirektorin des Guggen-
heim Museums in New York. Das Rebay-Haus
gehörte ihren Eltern. Das Museum zeigt
Originalwerke der Malerin und eine bio-
graphische Dokumentation. Das Museum
bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Sonder-
öffnungen und Führungen sind gemäß der
aktuellen Vorgaben möglich nach Voranmel-
dung unter Rebay-Foerderverein@t-online.
de oder 07641/49421 (AB). Oder nach Voran-
meldung unter Rebay-Foerderverein@t-on-
line.de oder 07641 / 49421 (AB).

Graue Tonne:
Freitag, 24.12.: alle Ortsteile

Grünschnittentsorgung:
KompostplatzbeiderFirmaROMinTeningen:
Täglich: 9 bis 12 Uhr, 15 bis 17 Uhr; Donners-
tag: 9 bis 12 Uhr, 15 bis 18.30 Uhr; Samstag:
8.30 bis 14 Uhr.

Grünschnittsammelplatz Teningen Ober-
dorf/Heidenhof, Nimburg und Heimbach:
jeden 1. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.
Bindematerial bei der Anlieferung auf dem
Grünschnittsammelplatz bitte entfernen.

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker ist
während der Donnerstagabend-Sprechstun-
de von 16 bis 18 Uhr erreichbar.

Die nächste Sprechstunde findet am 23.
Dezember im Rathaus in Teningen statt.

Hospizdienst Emmendingen-Teningen-
Freiamt
Mitarbeiter des Hospizdienstes begleiten
schwerkranke Menschen in ihrer letzten Le-
benszeit sowie deren Angehörige. Sie kom-
men nach Hause, ins Pflegeheim, ins Betreute
Wohnen und ins Krankenhaus. Der Dienst ist
ehrenamtlich und somit kostenfrei. Erreich-
bar ist der Hospizdienst: Tel. 07641/ 44001.
Pflegestützpunkt (07641/451-3091), Senio-
renbüro(07641/451-3092)undBetreuungs-
behörde (07641/451-3093) des Landkreises
Emmendingen, Romaneistraße 3 in Emmen-
dingen, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-
emmendingen.de, Website: www.landkreis-
emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
Außensprechstunden des Pflegestütz-
punktes des Landkreises Emmendingen
AußensprechstelleEndingen (Bürgerhaus / St.
Jakobsgässli 4): Dienstag 10 bis 15 Uhr, Frau
Sabine Wensch-Christ, Tel. 07641 / 451-3025
Nachbarschaftshilfe in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Teningen und dem
Caritasverband für den Landkreis Em-
mendingen Tel. 07641/9214-602, Mail: nach-
barschaftshilfe@caritas-emmendingen.de
oder Tel. 07641/ 5806-71, Mail suetterlin@
teningen.de
Kreisseniorenrat des Landkreises:
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de.

Recyclinghof Teningen: Jeden Do. von
16.30 bis 18.30 Uhr und jeden Sa. Von 9 bis
13 Uhr (Wiedlemattenweg, beim Bauhof Te-
ningen)Rathaus Teningen

Ortsverwaltungen

Redaktionsschluss

Anzeigenschluss / Anzeigenannahme

Impressum

Abfallservice

Dienste

¶ Verwaltung auf einen Blick

Bürgermeister

i Bürgerinformation

Æ Kulturelles
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Fundräder können Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr
undMittwochundFreitagvon8bis12UhrbeimBauhofTenin-
gen (Wiedlemattenweg 16, 79331 Teningen) abgegeben
werden.

b Fundbüro

Fundräder

Übersicht Corona-Schnelltests (Bürgertests nach § 4a TestV BW) 

Die Tabelle zeigt Schnelltestmöglichkeiten in Teningen gegliedert nach Tag, Uhrzeit, Ort, 

durchführende Stelle, Terminvereinbarung unter Homepage oder Telefon 

 

Tag Uhrzeit Ort Durchführende 
Stelle 

Terminvereinbarung 
unter 

Donnerstag, 
23.12.2021 

17:00 – 20:00 Testzentrum 
Köndringen, 
Hauptstr. 20 

Gemeinde 
Teningen 

www.teningentestet.de 

Freitag, 
24.12.2021 

8:30 – 11:30 Testzentrum 
Köndringen, 
Hauptstr. 20 

Gemeinde 
Teningen 

www.teningentestet.de 

Samstag, 
25.12.2021 

8:30 – 11:30 Testzentrum 
Köndringen, 
Hauptstr. 20 

Gemeinde 
Teningen 

www.teningentestet.de 

Sonntag, 
26.12.2021 

8:30 – 11:30 Testzentrum 
Köndringen, 
Hauptstr. 20 

Gemeinde 
Teningen 

www.teningentestet.de 

Montag, 
27.12.2021 

17:00 – 20:00 Testzentrum 
Köndringen, 
Hauptstr. 20 

Gemeinde 
Teningen 

www.teningentestet.de 

Dienstag, 
28.12.2021 

17:00 – 20:00 Testzentrum 
Köndringen, 
Hauptstr. 20 

Gemeinde 
Teningen 

www.teningentestet.de 

Montag, 
Dienstag, 
Donnerstag, 
Freitag  

8:30 – 10:00 Bahnhofstr. 3 
Köndringen 

Aesculap-
Apotheke 

Ohne Voranmeldung 

Mittwoch 10:30 – 12:00 Bahnhofstr. 3 
Köndringen 

Aesculap-
Apotheke 

Ohne Voranmeldung 

Montag bis 
Sonntag  
(Samstag 
geschlossen) 

16:00 – 19:00  Reetzenstr. 4 
Teningen 

Beauty Lounge 
J. Schellenberg 

Ohne Voranmeldung 

Freitag, 
24.12.2021 

9:00 – 12:00 Reetzenstr. 4 
Teningen 

Beauty Lounge 
J. Schellenberg 

Ohne Voranmeldung 

 

Wir bitten im Testzentrum Köndringen um eine Online-Anmeldung vorab und um das Mitbringen des 

ausgefüllten Fragebogens zur Selbsteinschätzung. 

Wir raten weiterhin, vom Impfangebot Gebrauch zu machen. 
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Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Dies bedeutet für das
Kinderprogramm und die Offene Tür eine kleine Winterpause.
DankeanallegroßenundkleinenBesucherinnenundBesuchern
des JuZe. Das Jahr 2021 war spannend, bunt, kreativ und ab-
wechslungsreich. Nach den Ferien geht es dann zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten und mit neuem Programm weiter. Das Kin-
der- und Jugendbüro wünscht allen eine besinnliche und frohe
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022.

Wir sind derzeit an der Erstellung der Jahresabschlussrechnung.
In diesem Zusammenhang werden von unserem Service-Partner,
der Firma co.met GmbH aus Saarbrücken, die Ablesekarten ver-
schickt. Auf dieser Karte finden Sie neben Name, Anschrift, Ab-
nahmestelle und Buchungszeichen auch die Nummer des Zählers,
welcher abgelesen werden soll. Nachdem Sie den Zähler abgele-
sen haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Über-
mittlung des Zählerstandes zur Verfügung. Diese werden im An-
schreiben ausführlich erläutert. Der Abgabetermin war auf den
13. Dezember 2021 datiert, jedoch ist das Portal noch eine ge-
wisse Zeit geöffnet. Erhalten wir keinen Zählerstand, werden wir
diesen schätzen. Sollten Sie keine Ablesekarte erhalten haben,
bitten wir um Meldung per Telefon oder E-Mail direkt an Frau
Vetter (07641/ 5806-51, vetter@teningen.de) oder Frau Sommer
(07641 / 5806-49, sommer@teningen.de). Zu weiteren Fragen ste-
hen wir gerne zur Verfügung.

Bürgermeisteramt Teningen
Veranlagungsstelle Wasser/Abwasser

AmmorgigenDonnerstag,23.Dezember,undDonnerstag,30.
Dezember,öffnendieAgenturfürArbeitFreiburgunddasJob-
center Freiburg mit allen angeschlossenen Geschäftsstellen
abweichend von den bekannten Öffnungszeiten bis 16 Uhr.

der Auslegung des Entwurfs einer Wasserschutzgebiets-
verordnung
Das Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde – be-
absichtigt zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet des
Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg und der gemein-
samen Wasserversorgung Teningen / Emmendingen für die öf-
fentliche Wasserversorgung das bestehende Wasserschutzge-
biet gemeinsam neu festzusetzen. Für die Tiefbrunnen I-VI wer-
den die vorhandenen Schutzgebiete erweitert und für die
Tiefbrunnen Allmend I und Allmend II neu festgesetzt. Das inner-
halb dieses neu festzusetzenden Wasserschutzgebietes liegende
Wasserschutzgebiet des Zentrums für Psychiatrie wird in einem
gesonderten Verfahren ebenfalls neu festgesetzt.
Das Wasserschutzgebiet zum Schutz der Tiefbrunnen erstreckt
sich auf die Gemarkungen Buchholz, Denzlingen, Emmendin-
gen, Holzhausen, Kollmarsreute, Neuershausen, Nimburg,
Reute, Sexau, Teningen, Vörstetten, Wasser. Es ist in die weitere
Schutzzone (Zone III A und III B), die engere Schutzzone (Zone II)
und den Fassungsbereich (Zone I) gegliedert.
Die Zone I befindet sich auf den Gemarkungen Wasser, Vörstet-
ten, Reute und Teningen.
Die Zone II erstreckt sich auf die Gemarkungen Wasser, Vörstet-
ten, Reute und Teningen und umfasst eine Fläche von 177 ha.
Die Zone III A erstreckt sich zusätzlich auf die Gemarkungen
Denzlingen und Nimburg und umfasst eine Fläche von 1097 ha.
DieZoneIIIBerstreckt sichzusätzlichaufdieGemarkungenBuch-
holz,Emmendingen,Holzhausen,Kollmarsreute,Neuershausen.
Der Entwurf der Rechtsverordnung und die dazugehörigen Kar-
ten, die den parzellenscharfen Verlauf des Schutzgebietes und
der Schutzzonen wiedergeben, liegen in der Zeit von
Montag, den 03.01.2022 bis Mittwoch, den 02.02.2022
beim Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde –
79312 Emmendingen, Bahnhofstr. 2-4, Zimmer 239, zur kosten-
losen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten öf-
fentlich aus.
Die Unterlagen können auch beim Bürgermeisteramt der Ge-
meinde Teningen, Riegeler Straße 12, Zimmer 210, und auf der
Internetseite des Landkreises Emmendingen unter https://
www.landkreis-emmendingen.de/verwaltung-service/ aemter-
ansprechpersonen/aemter-organigramm/dezernat-5/ amt-fuer-
wasserwirtschaft-und-bodenschutz unter der Rubrik „Aktuelle
Informationen“ eingesehen werden.
Bedenken und Anregungen können während der Ausle-
gungsfrist bei der Unteren Wasserbehörde schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden.
Das Wasserschutzgebiet ist nach der Schutzgebiets- und Aus-
gleichsverordnung -SchALVO- als Normalgebiet einzustufen. Für
die Landbewirtschaftung und sonstige Bodennutzung sind da-
her außer der Rechtsverordnung und den Regeln der ordnungs-
gemäßen Landbewirtschaftung (ogL-Gebiet) nur die allgemei-
nen Schutzbestimmungen der SchALVO anzuwenden.

Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde –

MitBeschlussvom17.Dezember2021hatdieLandesregierung
die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen ge-
gendieAusbreitungdesCoronavirus (Corona-Verordnung)er-
neut geändert. Die Änderungen treten am 20. Dezember 2021
in Kraft. In den Alarmstufen gilt ab dem 1. Januar 2022 für die
Gebäude kommunaler Verwaltungen 3G, wobei ein negativer
Schnelltest ausreichend ist. Der Haupteingang des Rathauses
Teningen bleibt aufgrund dessen ab 3. Januar 2022 geschlos-
sen. Behördengänge sind nur nach vorheriger Terminverein-
barungmitderzuständigenSachbearbeiterinbeziehungswei-
se dem Sachbearbeiter zu den üblichen Öffnungszeiten mög-
lich. FürdieBesucherinnenundBesucherdesRathausesgiltdie
3-G-Regelung. Beim Eintritt ins Rathaus findet eine entspre-
chende Kontrolle statt. Dies bedeutet, dass alle Personen
einen entsprechenden Nachweis (geimpft, genesen, getestet)
und den Personalausweis oder Reisepass vorzeigen müssen.
Weiterhin muss beim Betreten des Rathauses eine medizini-
sche Maske getragen werden, dazu gehören neben FFP2-Mas-
ken mit Standard KN95/N95 auch OP-Masken. Entsprechend
der Terminvereinbarung werden die Besucherinnen und Besu-
cher persönlich am Haupteingang empfangen. In dringen-
denFällenwirdgebeten,vorhertelefonischmitderKon-
taktperson Verbindung aufzunehmen. Personen, die den
Behindertenzugang über den Rathausinnenhof benutzen
wollen,werdengebeten,diesbeiderTerminvereinbarungden
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern mitzuteilen.

b Kinder- und Jugendbüro Teningen

Bis nächstes Jahr ...

b Turnusrechnung Wasser/Abwasser 2021

Letzte Erinnerung zur Selbstablesung
der Hauptwasserzähler

U Bekanntmachung

b Agentur für Arbeit Freiburg

Öffnungszeiten am 23. und 30. Dezember

b Landratsamt Emmendingen

Öffentliche Bekanntmachung

b Ab Januar 2022

3-G-Regelung gilt auch im Rathaus –
Termine nur nach Voranmeldung
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Die Pflege eines Angehörigen kostet Kraft und Zeit, die Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie verschärfen die Pflegesi-
tuation. Es fehlen Besuche, Veranstaltungen, Austausch und
Gespräche mit anderen sowie entlastende Angebote von Fa-
milie, Nachbarn und Bekannten. Durch die hohe Belastung in
der Pflege- und Betreuungssituation können Konflikte eska-
lieren und Verhaltens- und Pflegefehler sowie Aggressionen
auf beiden Seiten entstehen. Häufig müssen Pflegende diese
belastende Situation ganz alleine bewältigen. Der Pflege-
stützpunkt des Landkreises Emmendingen bietet Unterstüt-
zung. Manchmal hilft schon ein „offenes Ohr“, Verständnis
oder „drüber reden dürfen“. Die Mitarbeiterinnen hören ger-
ne zu. Weitgehend können gemeinsame Lösungsansätze zu
Fragen und Nöten der individuellen Pflegesituation entwi-
ckelt werden.

Der Pflegestützpunkt bietet Betroffenen und Interessier-
ten Entlastungsgespräche am Telefon (die Mitarbeiterinnen
unterliegen der Schweigepflicht); praktische Tipps in der All-
tagssituation mit Demenzkranken; praktische Tipps bei Pro-
blemen in der Pflege; Informationsmaterial und hilfreiche
Adressen; Hausbesuche in dringenden Fällen; Beratung zu
Entlastungsmöglichkeiten und deren Finanzierung. Unter
den folgenden Telefonnummern kann am Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag in den Zeiten von 8.30 bis 12 Uhr und
amDonnerstagauchvon14bis18UhrKontaktaufgenommen
werden: Telefon 07641 /451-3025 (Sabine Wensch-Christ); Te-
lefon 07641 / 451-3095 (Ingrid Ziebold); Telefon 07641 / 451-
3091 (Heike Reiß).

Das Schnelltestzentrum des Landkreises Emmendingen in der
Kantine der Firma Sick in Waldkirch (Gebäude Z6, Zugang
über Rudolf-Blessing-Straße) hat auch über die Weihnachts-
feiertagegeöffnet.Am24., 25.und26.Dezemberkönnensich
Bürgerinnen und Bürger jeweils zwischen 10.30 und 13 Uhr
testen lassen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszei-
ten, Montag bis Freitag von 16.30 bis 18 Uhr sowie Samstag
und Sonntag, 10.30 bis 13 Uhr. Die Schnelltests sind kostenlos,
es werden keine PCR-Tests vorgenommen. Termine müssen
online gebucht werden: https://eveeno.com/de/event-cal/
11581?style=table.

Das Landratsamt Emmendingen ist an den Arbeitstagen zwi-
schen Weihnachten und Neujahr zu den üblichen Tagen und
Zeiten geöffnet. Dies gilt auch für die Kfz-Zulassung. An Hei-
ligabend (24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) so-
wie an allen Feiertagen (Weihnachten, Neujahr, Dreikönig) ist
geschlossen. In der ersten Januarwoche ist das Landratsamt
am Freitag, 7. Januar, geschlossen.

Alle Recyclinghöfe sind am 24. Dezember (Heiligabend) und
an Silvester (31. Dezember) geschlossen. Der Recyclinghof Te-
ningen ist sowohl am Donnerstag, 23. Dezember, als auch am
Donnerstag, 30. Dezember, von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.
Für alle anderen Recyclinghöfe gibt es zwischen Weihnachten
und Neujahr einen Sonderöffnungstag am Mittwoch, 29. De-
zember,von13bis17Uhr.AmerstenJanuarwochenende(Frei-
tag und Samstag, 7. und 8. Januar) sind alle Recyclinghöfe zu
den üblichen Zeiten geöffnet.

DieneueAusgabeder„Kreisseniorenpost“ istda.Siewirdvom
Kreisseniorenrat des Landkreises und der Altenhilfekoordina-
tion (ehemaliges Seniorenbüro) des Landratsamtes gemein-
sam herausgegeben. Das Heft enthält Informationen und Be-
richte von und für die ältere Generation, aber auch Rätsel,
Kurzgeschichten, Rezepte und Gedichte.

Die Kreis-Senioren-Post ist an den Infotheken des Landrats-
amtes im Hauptgebäude und im Haus am Festplatz, bei den
Rathäusern und in den Senioreneinrichtungen des Landkrei-
ses kostenlos erhältlich.

Für junge Menschen bietet die Berufsfachschule für Pflege im
Landkreis Emmendingen eine attraktive Ausbildung in einem
zukunftssicheren Beruf an. Für den Ausbildungsbeginn April
2022 werden Bewerbungen angenommen, ebenso für Okto-
ber 2022. Unterrichtet wird im historischen Weiherschloss im
Park des ZfP in Emmendingen. Die praktische Ausbildung fin-
det überwiegend im Kreiskrankenhaus und im Zentrum für
Psychiatrie (ZfP) statt, mit kürzeren Abschnitten in der ambu-
lanten Pflege und in einem Pflegeheim. Voraussetzung ist
mindestens ein Realschulabschluss. Die Ausbildung dauert
drei Jahre. Für Auszubildende der Schule besteht auf Wunsch
die Möglichkeit eines parallelen Pflegestudiums. Gemeinsa-
me Träger der modernen Schule sind das Kreiskrankenhaus
Emmendingen und das Zentrum für Psychiatrie Emmendin-
gen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.pflegeschule-em.de.

Bis einschließlich 23. Dezember wird in den drei Kreisimpf-
stützpunkten in der Emmendinger Steinhalle, der Waldkir-
cherStadthalleunddemehemaligenAldi-Markt inder Indust-
riestraße in 26 in Kenzingen wie gewohnt von Montag bis
Donnerstag täglich von 15 bis 19 Uhr geimpft. An diesem Frei-
tag, 24. Dezember (Heiligabend), ist nur Kenzingen geöffnet
und zwar wird von 10 bis 14 Uhr geimpft. An den beiden Weih-
nachtsfeiertagen, Samstag und Sonntag, 25. und 26. Dezem-
ber, sind alle drei Kreisimpfstützpunkte geschlossen! Von
Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, sind alle drei
Kreisimpfstützpunkte dann wieder wie gewohnt täglich von
15 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten über Silvester und Neujahr werden
zeitnah auf der Homepage www.landkreis-emmendingen.de
bekanntgegeben. In den drei Kreisimpfzentren werden auch
Bürgerinnen und Bürger geimpft, die nicht im Landkreis ge-
meldet sind. Auch über die Feiertage heimkehrende Studie-
rende oder sonstige Gäste sind somit willkommen.

Die Weihnachtsfeiertage und Neujahr fallen in diesem Jahr
aufsWochenende, sodass sichdadurchkeineVerlegungender
Müllabfuhr ergeben.

Die Leerungen, die regulär an einem Freitag erfolgen, wer-
denam24.Dezember (Heiligabend)und31.Dezember (Silves-
ter) wie gewohnt ausgeführt. Abholtermine, die auf den 6. Ja-
nuar (Dreikönig) fallen, werden in der Regel am folgenden
Tag nachgeholt. Geänderte Abfuhrtermine sind im Abfallka-
lender vermerkt und gekennzeichnet.

Entlastungsangebot für
pflegende Angehörige

Öffnungszeiten des Waldkircher
Schnelltestzentrums über Weihnachten

Landratsamt zwischen den Jahren geöffnet

Sonderöffnungstag der Recyclinghöfe

Kreisseniorenpost ist da

Ausbildung zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann

Öffungszeiten der Kreisimpfstützpunkte
über die Weihnachtstage

Geänderte Müllabfuhren nach Neujahr
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Am Dienstag, 14. Dezember, gegen 23.30 Uhr konnte ein An-
wohner in der Kandelstraße in Teningen einen lauten Knall
wahrnehmen. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass
an seinem Metallzaun und den Betonelementen eine Beschä-
digung entstanden war. Offenbar war ein dunkler, größerer
Pkw, ähnlich SUV, in Richtung Ludwig-Jahn-Straße davonge-
fahren. Möglicherweise hatte dieses Fahrzeug den Unfall ver-
ursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle
entfernt. Das Polizeirevier Emmendingen (Telefon 07641 /
582-0)hatdieErmittlungenaufgenommenundsuchtZeugen,
dieverdächtigeBeobachtungengemachthabenoderHinwei-
se zum Unfallverursacher geben können.

Am Freitag, 17. Dezember, gegen 17.30 Uhr, wurde der Inte-
grierten Leitstelle in Emmendingen ein Verkehrsunfall mit be-
teiligtem Lkw auf der Bundesautobahn 5 in Höhe Teningen /
Riegel mitgeteilt. Die ersten Ermittlungen der Polizei erga-
ben, dass ein mit Metallteilen beladener Tieflader, der in Rich-
tung Süden unterwegs war, etwa anderthalb Kilometer nach
derAnschlussstelleTeningennachrechtsvonderFahrbahnab-
gekommen war. Der Fahrer des Lkws wurde (soweit zunächst
bekannt) durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Größerer
Sachschaden entstand offenbar ebenfalls nicht. Allerdings
kam es kurzfristig durch die Zuführung von Rettungskräften
und Feuerwehr zur Sperrung eines Fahrstreifens und dadurch
zu einem Rückstau von etwa sechs Kilometern. Ab 18.30 Uhr
floss der Verkehr auf der gesamten Fahrbahn wieder, jedoch
mit Verkehrsbehinderungen bis zur Bergung des Lkws. Die zu-
ständige Autobahnmeisterei führte entsprechende Absiche-
rungsmaßnahmendurch.DieVerkehrspolizei Freiburghatdie
Sachbearbeitung übernommen und untersucht nun die Un-
fallursache. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0761/
882-3100 zu melden.

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes
„Nördlicher Breisgau“ mit Sitz in Weisweil hat am 31.08.2021
eine Änderung der Verbandssatzung vom 29.09.1992 in der
Fassung der Änderung vom 01.08.2019 beschlossen.

Die Satzungsänderung wurde am 01.09.2021 vom Land-
ratsamt Emmendingen nach § 58 Abs. 2 Wasserverbandsge-
setz aufsichtsbehördlich genehmigt.

Die in den §§ 3, 5, 6 (alt), 6 (neu), 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17
und 19 geänderte Satzung tritt rückwirkend zum 01.09.2021
in Kraft.

Emmendingen, den 09.12.2021

Landratsamt Emmendingen - Amt für Wasserwirtschaft
und Bodenschutz

Sitz: Weisweil, Landkreis Emmendingen

I. Abschnitt: Grundlagen
§ 1 Name, Sitz, Rechtsform
(1) Der Verband führt den Namen „Wasser- und Bodenver-
band Nördlicher Breisgau“.
(2) Er hat seinen Sitz in Weisweil, Landkreis Emmendingen.
(3) Er ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes
über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz-
WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBI. I Seite 405).

§ 2 Aufgaben, Unternehmen, Plan
(1) Der Verband hat die Aufgabe, in seinem Verbandsgebiet
(Anlage 1) die ortsfesten Teile der Beregnungsanlagen zu er-
richten, zu betreiben und zu unterhalten.
(2) Unternehmen des Verbands sind die der Erfüllung seiner
Aufgabe dienenden Anlagen wie Wässerungseinrichtungen
usw. Der Umfang des Unternehmens ergibt sich aus einem
Plan mit Erläuterungsbericht, Zeichnungen und weiteren Bei-
lagen (Anlage 2). Eine Mehrfertigung befindet sich bei der
Aufsichtsbehörde.
(3) Das für die gemeinsamen Anlagen aus Privatbesitz ausge-
schiedene Gelände sowie die auf gemeinsame Rechnung er-
stellten Bauten und Einrichtungen sind Eigentum des Ver-
bands.
(4) Die Pläne über das Verbandsgebiet (Anlage 1) und das Ver-
bandsunternehmen (Anlage 2) sind Bestandteil der Satzung.

II.Abschnitt:RechtsverhältnissedesVerbandszuseinen
Mitgliedern und Dritten
§ 3 Mitgliedschaft, Mitgliederverzeichnis
(1) Mitglieder des Verbandes sind:
Nutzungsberechtigte, z. B. Grundstückseigentümer, Erbbau-
berechtigte, Pächter.
(2) Der Verband hält das Mitgliederverzeichnis auf dem Lau-
fenden und teilt Änderungen der Aufsichtsbehörde mit. Eine
Abschrift des Mitgliederverzeichnisses wird auch bei der Auf-
sichtsbehörde aufbewahrt.
§ 4 Pflicht der Mitglieder, Benutzung öffentlicher
Grundstücke
(1) Die Mitglieder haben die Benutzung ihrer zum Verbands-
gebiet gehörenden Grundstücke für Zwecke des Verbandsun-
ternehmens zu dulden.
(2) Die Benutzung von Grundstücken, die öffentlichen Zwe-
ckendienen,bedarfderZustimmungderzuständigenVerwal-
tungsbehörde, soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift zuge-
lassen ist (§ 35 WVG).

b Polizeipräsidium Freiburg

Unfallflucht in der Kandelstraße

Lkw / Tieflader kam von der Fahrbahn ab

b Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsänderung des Wasser- und
Bodenverbandes „Nördlicher Breisgau“

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
„Nördlicher Breisgau“
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§ 5 Verbandsbeiträge
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verband Geldbeiträ-
ge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derlich ist.
(2)DerVerbanderhebtfür jedesMitgliedeinenjährlichenMit-
gliedsbeitrag in Höhe von 40,00 Euro.
(3)FürneueMitgliederwirdeineeinmaligeAufnahmegebühr
von 150,00 Euro erhoben.
§ 6 Erhebung, Fälligkeit der Beiträge
(1) Im Beitragsbescheid werden Art, Höhe und Fälligkeit des
Beitrags sowie die Zahlstelle festgesetzt. Er enthält eine
Rechtsbehelfsbelehrung.
§ 7 Säumniszuschläge, Vollstreckung
(1) Wird ein Beitrag nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages
entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis-
zuschlag von 1 v. H. des rückständigen Beitrags zu entrichten.
(2) Für die Festsetzung von Säumniszuschlägen und für eine
etwaige Vollstreckung finden die für Kommunalabgaben gel-
tenden Vorschriften Anwendung.
(3) Liegt das Beregnungsheft dem 1. Vorsitzenden nicht bis
zum 31. Dezember jeden Jahres vor, wird ein Säumniszuschlag
von 100,00 Euro erhoben.
§ 8 Verbandsschau
(1) Zur Feststellung des Zustandes der vom Verband zu betreu-
enden Anlagen und Grundstücke im Rahmen der Aufgaben
des Verbands führen Beauftragte des Verbands (Schaubeauf-
tragte) mindestens alle zwei Jahre eine Verbandsschau durch.
Die Schaubeauftragten werden durch die Verbandsversamm-
lung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(2) Die Leitung der Verbandsschau obliegt dem Vorstand. Er
bestimmt Ort und Zeit der Verbandsschau. Er hat die Schau-
beauftragten, die Aufsichtsbehörde und sonstige Beteiligte,
insbesondere technische und landwirtschaftliche Fachbehör-
den, rechtzeitig zur Verbandsschau einzuladen.
(3) Über den Verlauf und das Ergebnis der Verbandsschau ist
eineNiederschriftzufertigen,dievondenSchaubeauftragten
zu unterzeichnen ist.
(4) Der Vorstand veranlasst die Beseitigung festgestellter
Mängel.
(5) Die Schaubeauftragten erhalten für jeden Brunnen eine
Aufwandsentschädigung.

III. Abschnitt: Verbandsverfassung
§ 9 Organe
Organe des Verbandes sind:
1. die Versammlung der Verbandsmitglieder (Verbandsver-
sammlung)
und
2. der Vorstand.
§ 10 Aufgaben der Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung beschließt im Rahmen der Ge-
setze über die grundsätzlichen Angelegenheiten des Ver-
bands. Sie ist Hauptorgan des Verbands.
(2) Die Verbandsversammlung hat folgende Aufgaben:
1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer
Stellvertreter, des Kassierers und des Schriftführers.
2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, des Unter-
nehmens, des Plans oder der Aufgaben sowie über die Grund-
sätze der Geschäftspolitik,
3.BeschlussfassungüberdieUmgestaltungunddieAuflösung
des Verbands,
4. Wahl der Schaubeauftragten,
5. Festsetzung des Haushaltsplans sowie von Nachtragshaus-
haltsplänen,
6. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushalts-
plans,
7. Entlastung des Vorstands,
8. Festlegung von Grundsätzen für Dienst- und Anstellungs-
verhältnisse und von Vergütungen für Vorstandsmitglieder
und Schaubeauftragte,
9. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vor-
standsmitgliedern und dem Verband,

10. Beratung des Vorstands in allen wichtigen Angelegenhei-
ten,
11. Festsetzung und Änderung des Verteilungsschlüssels für
die Beiträge sowie die Festsetzung von Art, Höhe und Fällig-
keit der Beiträge,
12. Beschlussfassung über das Ausscheiden von Mitgliedern
einschließlich der (noch) von diesen zu leistenden Beiträgen,
13. Beschlussfassung über Errichtung, Übernahme, Beseiti-
gung und Änderung von Verbandsanlagen,
14. Beschlussfassung über Weisungen an den Vorstand.
§ 11 Einberufung der Verbandsversammlung
(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsversammlung
nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr -spätestens zum 1.11.
eines jeden Jahres-, ein. Die Verbandsversammlung ist nicht-
öffentlich.
(2) Die Einladung an die Mitglieder erfolgt schriftlich unter
Mitteilung der Verhandlungsgegenstände mit mindestens
zweiwöchiger Frist zum Sitzungstermin. In dringenden Fällen
kann die Versammlung ohne Frist und formlos einberufen
werden.
(3) Zu der Verbandsversammlung ist die Aufsichtsbehörde zu
laden.
§ 12 Beschlussfassung der Verbandsversammlung
(1) Jedes Verbandsmitglied erhält einen Sitz in der Verbands-
versammlung und ist stimmberechtigt. Jedes Mitglied hat 1
Stimme.
(2) Die Verbandsversammlung beschließt mit der Mehrheit
der Stimmen der anwesenden Verbandsmitglieder.
(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens ein Zehntel aller Mitglieder vertreten ist. Fehlt die Be-
schlussfähigkeit,kannderVorstandunverzüglicheinenneuen
Sitzungstermin mit derselben Tagesordnung sowie der Maß-
gabe anberaumen, dass Beschlüsse ohne Rücksicht auf die ver-
tretene Mitgliederzahl gefasst werden können; hierauf ist in
der neuen Ladung hinzuweisen. Ohne Rücksicht auf Form und
FristderLadung istdieVerbandsversammlungbeschlussfähig,
wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zustimmen.
(4)DieVerbandsversammlungstimmtoffenab.DieBeschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der Stimmenzahlen gefasst.
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
(5) Der Verbandsvorsteher oder bei seiner Verhinderung sein
Vertreter leitet die Verbandsversammlung. Wenn er selbst
Verbandsmitglied ist, hat er Stimmrecht.
§ 13 Vorstand, Verbandsvorsteher
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden und
sechs weiteren Mitgliedern. Der Vorstandsvorsitzende ist zu-
gleich Verbandsvorsteher.
(2) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhal-
ten für Dienstverrichtungen Ersatz für ihre Auslagen und den
entgangenen Arbeitsverdienst.
(3) Der Verbandsvorsteher, der Rechner und der Schriftführer
erhalten jährlich eine Ehrenamtpauschale in der gesetzlich
geltenden Höhe.
§ 14 Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte die Vor-
standsmitglieder. In einem 2. Wahlgang wird aus deren Mitte
derVorstandsvorsitzende,derzugleichVerbandsvorsteher ist,
gewählt.
(2) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt fünf Jahre. Nach Ab-
lauf der Wahlperiode führt der Vorstand seine Geschäfte wei-
ter, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
(3)DieVerbandsversammlungkanneinVorstandsmitgliedaus
wichtigemGrundmitZweidrittelmehrheitabberufen.DieAb-
berufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzei-
gen.
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit
aus, ist für den Rest der Amtszeit eine Ersatzwahl vorzuneh-
men.
§ 15 Geschäfte des Vorstands
(1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe des Was-
serverbandsgesetzes und der Satzung in Übereinstimmung
mitdenvonderVerbandsversammlungbeschlossenenGrund-
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sätzen. Ihm obliegen alle Geschäfte, für die nicht durch Gesetz
oder Satzung die Verbandsversammlung zuständig ist.
(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie sind dem
Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die Bestim-
mungen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung ausgeführt werden. Ein Vorstandsmit-
glied, das seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.
§ 16 Vertretung des Verbands
(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich
und außergerichtlich. Die Aufsichtsbehörde erteilt der vertre-
tungsberechtigtenPersoneineBestätigungüberdie jeweilige
Vertretungsbefugnis.
(2) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden
soll,bedürfenderSchriftform,sie sindvondenVertretungsbe-
rechtigten zu unterzeichnen. Wird für ein Geschäft oder für
einen Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so
bedarf die Vollmacht der Form des Satzes 1. Ist eine Erklärung
gegenüber dem Vorstand abzugeben, genügt es, wenn sie
einem Vorstandsmitglied gegenüber abgegeben wird.
§ 17 Beschlussfassung des Vorstands
(1) Der Verbandsvorsteher beruft den Vorstand nach Bedarf,
mindestens jedoch einmal jährlich, unter Beifügung der Ta-
gesordnung zu Sitzungen ein.
(2) Der Vorstand beschließt mit der Mehrheit der Stimmen sei-
ner anwesenden Mit-glieder. Jedes Mitglied hat 1 Stimme. Bei
Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Ausschlag.
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei sei-
ner Mitglieder anwesend und alle mit Wochenfrist geladen
sind.
(4) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist er be-
schlussfähig, wenn er zum zweiten Mal wegen desselben Ge-
genstandes rechtzeitig geladen und hierbei mitgeteilt wor-
den ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlossen wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist ist er be-
schlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen.
(5) Über Gegenstände einfacher Art kann im schriftlichen Ver-
fahren beschlossen werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist
angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht.
§ 18 Sitzungsniederschrift
Über den wesentlichen Inhalt der Verbandsversammlungen
und Vorstandssitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie
muss vom Vorsitzenden unterschrieben werden, bei Nieder-
schriften zu Verbandsversammlungen zusätzlich von einem
weiterenVerbandsmitglied,dasnichtMitglieddesVorstandes
ist.

IV. Abschnitt: Satzungsänderung
§ 19 Änderung der Satzung
(1)FürBeschlüssezurÄnderungderSatzunggenügtdieMehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Der Beschluss über eine Än-
derung der Aufgaben des Verbands bedarf einer Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
(2) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde.

V. Abschnitt: Haushalt
§ 20 Haushaltsplan
(1) Die Verbandsversammlung setzt für jedes Rechnungsjahr
den Haushaltsplan des Verbands und nach Bedarf Nachträge
dazu fest. Der Vorstand stellt ihn so rechtzeitig auf, dass die
Versammlung vor Beginn des Rechnungsjahres über ihn be-
schließen
kann. Der Vorsitzende teilt den Haushaltsplan und die Nach-
träge der Aufsichtsbehörde mit.
(2) Der Haushaltsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben
des Verbandes im kommenden Rechnungsjahr. Zwischen or-
dentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben
wird nicht unterschieden.
(3) Das Rechnungsjahr beginnt am 01. Januar.

§ 21 Überschreiten des Haushaltsplans
(1) Der Vorstand darf im Haushaltsplan nicht oder noch nicht
festgesetzte Ausgaben nur leisten, wenn der Verband dazu
verpflichtet istundeinAufschuberheblicheNachteilebringen
würde. Er darf Anordnungen, durch die Verbindlichkeiten des
Verbands entstehen können, für die ausreichende Mittel im
Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, bei unabweisbarem Be-
dürfnis treffen. Der Verbandsvorsteher kann die erforderli-
chen Beiträge von den Mitgliedern einziehen.
(2) Wenn die Verbandsversammlung mit der Sache noch nicht
befasst ist, beruft sie der Verbandsvorsteher unverzüglich zur
nachträglichen Festsetzung im Haushaltsplan ein.
§ 22 Rechnungsprüfung
(1) Der Vorstand stellt die Rechnung über die Einnahmen und
Ausgaben des vergangenen Rechnungsjahres gemäß dem
Haushaltsplan auf und gibt sie im ersten Viertel des folgenden
Rechnungsjahres mit allen Unterlagen zur Prüfung an die
Prüfstelle, sofern die Aufsichtsbehörde den Verband hiervon
nicht befreit.
(2) Die Haushaltsrechnung und der Prüfbericht sind der Ver-
bandsversammlung und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
Die Verbandsversammlung beschließt über die Entlastung des
Vorstandes.
(3) Prüfstelle ist das Landratsamt – Kommunalamt – Emmen-
dingen.

VI. Abschnitt: Öffentliche Bekanntmachungen
§ 23 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbands erfol-
gen in den Verkündungsorganen der Gemeinden des Ver-
bandsgebiets.
(2) Die öffentlichen Bekanntmachungen der Aufsichtsbehör-
de erfolgen nach der Satzung des Landkreises Emmendingen
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen.

VII. Abschnitt: Aufsicht
§ 24 Rechtsaufsicht
DerVerbandstehtunterderRechtsaufsichtdesLandratsamtes
Emmendingen. Obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungs-
präsidium Freiburg.
§ 25 Zustimmungsbedürftige Geschäfte
(1)DerVerbandbedarfderZustimmungderAufsichtsbehörde
1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen,
2. zur Aufnahme von Darlehen, die über einen Betrag von
100.000,- Euro hinausgehen,
3. zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus
Gewährverträgen und zur Bestellung von Sicherheiten,
4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschl.
der Vereinbarung von Vergütungen, soweit sie über den Er-
satz von Aufwendungen hinausgehen.
(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich,
die einem in Absatz 1 genannten Geschäft wirtschaftlich
gleichkommen.
(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt eine allgemei-
ne Zustimmung mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag.
(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte Aus-
nahmen von den Absätzen 1 bis 3 allgemein zulassen.
(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb
eines Monats nach Eingang der Anzeige bei der Aufsichtsbe-
hördeversagtwird. InbegründetenEinzelfällenkanndieAuf-
sichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid um einen Mo-
nat verlängern.

VIII. Abschnitt: Inkrafttreten
§ 26 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.09.2021 in Kraft.

Emmendingen, den 09.12.2021
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• Qualität ist unser Auftrag,

Service ist unsere Leistung! H. GEBHARDT
MALERWERKSTÄTTE

Ihr starkes Team für sämtliche Malerarbeiten
sagt ganz herzlich Dankeschön
für die gute Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen.
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen
eine schöne friedliche Zeit sowie einen
guten Start ins neue Jahr.

Teningen, Riegeler Str. 8, Tel. 0 76 41 / 4 41 63

Betriebsferien vom 20.12.21 bis 8.1.22

METZGEREI



INH. SIMON HÄBERLIN, B.SC.
AUGENOPTIKER

NEUDORFSTRASSE 21
79331TENINGEN
FON 07641 - 44043

Fr. 24.12. und Fr. 31.12. 
geschlossen, sonst bleiben die 

Öffnungszeiten gleich:
Di. 9-13 Uhr, Do. 15-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

Weitere Termine nach Absprache möglich!
Telefonisch sind wir von Montag – Samstag erreichbar!

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Geschäftspartnern 

frohe Festtage, Gesundheit sowie einen 
guten Durchblick im neuen Jahr

ÖFFNUNGSZEITEN:
DIENSTAG 9.00-13.00 UHR

DONNERSTAG 15.00-18.00 UHR
SAMSTAG 9.00-13.00 UHR

www.optik-im-blick.de

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünschen

Joachim Lorenz
und die Teams der Breisgau- und Kronen-Apotheke Teningen



Unseren Kunden und Freunden 
wünschen wir frohe Weihnachten

sowie einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

• Heizung und Lüftung
• Sanitärtechnik
• Solartechnik
• Wärmepumpen
• Öl-/Gasfeuerung
• Kundendienst

Teningen · Tullastraße 5 · Tel. 0 76 41- 4 30 63  ·  www.busies.de

Wir haben Betriebsferien 
vom 24.12.2021 bis einschl. 8.1.2022

Unserer verehrten Kundschaft
danken wir für das uns
entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen ein
frohes Weihnachtsfest und
alles Gute im neuen Jahr.

hält´s
 Auto fit 

!

Reparaturen aller Fabrikate

Mazda-Spezialist seit über 25 Jahren !

Tullastraße 10-12
Teningen · Tel. 0 76 41 / 5 35 00

(Richtung Riegel, Gewerbegebiet Breitigen)

Ih
r

Tankstelle und Autowaschanlage!

Wir möchten uns bei allen
bedanken, die die Arbeit des
Roten Kreuzes im vergangenen Jahr unterstützt haben.
Wir wünschen allen frohe Weihnachten und für das neue 
Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
 Ihr Ortsverein Teningen



Die besten Wünsche.
Frohe Weihnachten und alles   
Gute für das neue Jahr.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und sind auch im  

neuen Jahr Ihr Partner rund um die Themen Absicherung, 

Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. 

Ihr Partner in der Region.

Finanz- & Versicherungsbüro 
Oliver Rösch
Brunnenstraße 8 · 79331 Teningen 
Telefon 07641 51680
oliver.roesch@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/ 
oliver.roesch

Ernst Menton
Rheinstraße 6 · 79331 Teningen
Telefon   0 76 41 - 80 25
Telefax  0 76 41 - 4 99 56
Mobil 01 72 - 7 61 09 35
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Allen Kunden, Freunden
und Bekannten

wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest

und ein gutes
neues Jahr.
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Präzision mit
CNC-Technik.
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Riegeler Straße 53 · 79331 Teningen · Tel. 0 76 41 / 4 10 75

Wir schätzen die langjährige Treue
unserer Kunden.

Dafür danken wir und wünschen allen
frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.

Katja · Rosi · Katja



Teningen-Köndringen

Telefon 0 76 41 / 4 25 42

Büro: Mundinger Weg 16

Werkstatt: Brühlstr. 3

Wir wünschen unserer Kund-
schaft ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr.

www.andreas-roser.de

Herzlich danken wir Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr und 
wünschen besinnliche Weihnachtsfesttage und  
ein glückliches neues Jahr!

Bergstraße 7 · TENINGEN · Tel. 0 76 41 / 95 45 07 

www.landschafts-gaertner.com 

�

��

� �

�

Besinnliche Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr

Aesculap Apotheke · Inh. Jutta Lehmann-Kaiser 
Teningen-Köndringen · Bahnhofstraße 3 · Tel. 0 76 41 - 5 43 00
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Familie Manfred Fischer
Büro für Baukonstruktion · Teningen/Köndringen

Allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest

und ein
glückliches neues Jahr.

JOACHIM ENGLER
SCHREINERMEISTER

Tscheulinstraße 1 · Teningen
Telefon 0 76 41 / 57 47 43
Telefax 07641 / 57 47 64
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Allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.
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Gasthaus und Pension
Bottinger Str. 29 · 79331 Nimburg

Tel. und Fax 0 76 63 / 16 14

Inh. Norbert Traber
Donnerstag Ruhetag

www.krone-nimburg.de

Wir wünschen unseren Gästen und
Freunden frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr.
Norbert mit Tina und dem Krone-Team

LIEBE GÄSTE,  
wir sind auch weiterhin die NÄCHSTEN JAHRE  

in gewohnter Qualität gerne für sie da!

Teningen-Nimburg · Otto-Lilienthal-Straße 5 · Tel. 0 76 63 / 60 77 65

Rolf Gebhardt

GmbH

• Meisterbetrieb der Kfz-Innung • Eigene Lackiererei

• Kfz-Reparaturen aller Marken • Oldtimerservice

• Karosseriearbeiten • Reifenservice
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Allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes 
Fest sowie einen guten 
Start ins neue Jahr!
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Teningen:
26.12. Maria Luise Meister, Alemannenstraße 10 (75 Jahre)

Köndringen:
28.12. Hans Otto Kaufmann, Siedlung 3 (85 Jahre)

Nimburg:
25.12. Christmar Walter Voßler, Schulstraße 2 (80 Jahre)
29.12. Rudolf Epple, Klausenstraße 9 (75 Jahre)

Jeden Tag im Advent kann man ab 16 Uhr bei einem abendli-
chen Spaziergang ein neues „Türchen“ besuchen und bestau-
nen. Das kann ein besonders dekoriertes Fenster sein, eine be-
leuchtete Hofeinfahrt oder eine adventlich geschmückte
Haustür. Viel Spaß beim Entdecken der letzten drei Stationen!

Die letzten Stationen: 22. Dezember Gabi Kuhnt, Schau-
inslandstraße 13. 23. Dezember Familie Wallmeier, Engelstra-
ße 1. 24. Dezember Kirchengemeinde, Brunnen am Kirch-
platz. Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme und die Ein-
haltung des Mindestabstandes gebeten und daran erinnert,
dass aufgrund der Pandemie Zusammenkünfte mit gemeinsa-
mem Singen oder Bewirtung nicht möglich sind.

Ein herzlicher Dank geht an alle, die eine Station gestaltet
und damit die Adventszeit für viele in unserer Gemeinde be-
reichert haben.

Mit 10 Fingern am PC Schreiben lernen - Schülerkurs in
den Weihnachtsferien (50370O): Online-Kurs mit Zoom,
Montag, 27.12., Donnerstag, 30.12., Montag, 3. und 10.1., je-
weils 18 bis 20.15 Uhr.
Excel Grundlagenkurs (51310): Emmendingen, VHS-Haus,
Am Gaswerk 3, EDV-Raum 008, UG, zweimal montags, 9 bis 16
Uhr, Beginn: 10.1.
Spanisch (B1) – Conversación (46620): Denzlingen, Bil-
dungszentrum, Stuttgarter Straße 15, Raum 1.006, siebenmal
montags, 18 bis 19.30 Uhr, Beginn: 10.1.
Smartphone-Kompaktkurs für Android-Geräte (53030):
Malterdingen, Rathaus, Hauptstraße 18, Bürgersaal, zweimal
montags, 18 bis 20.30 Uhr, Beginn: 10.1.
Achtsamkeitstraining mit körperorientierter Meditati-
on - Zeit für mich selbst (31022): Vörstetten, Roteux-Quar-
tier, Am Roteux-Platz 2 A, Saal, neunmal montags, 19.30 bis 21
Uhr, Beginn: 10.1.
GeldanlegenmitETFs(14009O):OnlineperZoom,zweimal
montags, 19.45 bis 21.15 Uhr, Beginn: 10.1.
Jugendstil (12013O): Vortrag in Emmendingen, Musikschu-
le, Am Gaswerk 5, Vorspielraum (102) oder online per Zoom,
Dienstag, 11.1., 9.30 bis 11 Uhr.
BabymassagefürBabysab2Monate(30653):Emmendin-
gen, Musikschule, Am Gaswerk 5, Raum 204, MS, fünfmal
dienstags, 10.30 bis 11.30 Uhr, Beginn: 11.1.
Bernini und die barocke Skulptur (20520): Vortrag in
Denzlingen, Rocca-Fabrik, Hauptstraße 134, Saal, Mittwoch,
12.1., 9.30 bis 11 Uhr.
Jin Shin Jyutsu - Auszeit im Alltag (31054O): Online-Kurs
mit Zoom, siebenmal mittwochs, 19 bis 20.30 Uhr, Beginn:
12.1.
Kunstgeschichte II - Von der klassischen Moderne zur
zeitgenössischenKunst(20842):Vörstetten,Roteux-Quar-
tier, Am Roteux-Platz 2 A, Saal, fünfmal donnerstags, 17.15 bis
19.15 Uhr, Beginn: 13.1.
Italienisch mit Muße (A1) - Anfänger mit geringen Vor-
kenntnissen (44291): Denzlingen, Bildungszentrum, Stutt-
garter Straße 15, Raum 1.003, sechsmal donnerstags, 18 bis
19.30 Uhr, Beginn: 13.1.
Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kursnummer bei der
Geschäftsstelle der VHS Nördlicher Breisgau, 79312 Emmen-
dingen, Am Gaswerk 3, Telefon 07641 / 9225-0, E-Mail: info@
vhs-em.de, Internet www.vhs-em.de.

Unsere Jubilare

b Lebendiger Adventskalender in Teningen

Jeden Tag im Advent ein neues „Türchen“

î Volkshochschule aktuell

Angebote der VHS Nördlicher Breisgau

Amtsblatt auch jeden Mittwoch unter
www.teningen.de
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Der innere Kern der Außenfassade ist mit viel Aufwand und
altem Fachwissen wieder hergestellt, der Außenputz aufge-
bracht. Soerstrahlt, trotzGerüst, rechtzeitigzumWeihnachts-
fest das Heimatmuseum in der Kirchstraße in neuem Glanz.
Leider ohne beim Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr der Pan-
demie zum Opfer fiel, von den Gästen bewundert werden zu
können. Noch sind ein paar Maßnahmen im Inneren des
Wohnhauses zu bewältigen. Nicht zuletzt muss alles wieder
gereinigt an seinen Platz gestellt werden. Doch der Förderver-
ein hofft, im kommenden Frühjahr das Museum für interes-
sierte Besucher wieder öffnen zu können und vielleicht findet
auchwiederdieeineoderandereVeranstaltungandiesembe-
sonderen Ort statt.

Bis dahin bedankt sich Vorstand Lothar Kniefeld im Namen
der Vorstandschaft des Fördervereins bei allen Unterstützern
des Anwesens und wünscht Mitgliedern und Helfern ein schö-
nes, besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues
2022.

Heiligabend, 24. Dezember:
FamiliengottesdienstamHeidenhofum15.30und16.30
Uhr. An Heiligabend werden zwei Familiengottesdienste auf
freiem Feld am Heidenhof gefeiert, musikalisch begleitet von
derMusik-undFeuerwehrkapelle.DerGottesdienst findetbei
jedem Wetter statt – bitte passende Kleidung mitbringen.
Christvesper auf dem Parkplatz des Gemeindehauses
um 18 Uhr:
Um 18 Uhr wird Gottesdienst auf dem Parkplatz des Gemein-
dehauses gefeiert. Auch dieser Gottesdienst wird bei jedem
Wetter stattfinden.
Wichtig: Für die Gottesdienste im Freien wird kein 3-G-Nach-
weis benötigt, dafür muss aber zwischen Menschen, die nicht
im selben Haushalt leben, 1,5 Meter Abstand gehalten und
einemedizinischeMaskegetragenwerden.DieKontaktdaten
werden per App oder Kontaktformular aufgenommen.
1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember:
Online-Abendmahlsgottesdienst um 10 Uhr: Am 1. Weih-
nachtsfeiertag wird ein Abendmahlsgottesdienst online per
Zoom mit Pfarrerin Schäfer gefeiert. Bitte etwas Brot und
Wein/Traubensaft richten, damit miteinander Abendmahl ge-

feiert werden kann. Der Link für den Zugang findet sich auf
der Homepage der Kirchengemeinde (www.kirche-tenin-
gen.de/aktuelles). Wer teilnehmen möchte, kann sich dort am
Sonntag um kurz vor 10 Uhr einwählen. Wenn jemand Hilfe
beim Einrichten braucht, einfach im Pfarramt (Telefon
9334580) melden.
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10 Uhr: Gottes-
dienst in der Kirche (Pfarrer i.R. Kiefer); keine 3-G-Regelung,
dafürMaskeundzweiMeterAbstandzwischenMenschen,die
nicht im selben Haushalt leben.
Videogottesdienst des Kirchenbezirks: Auf der Home-
page der Kirchengemeinde kann zudem der Online-Gottes-
dienst des Kirchenbezirks abgerufen werden. Er wird ab dem
Morgen des 25. Dezember abrufbar sein.
Altjahresabend, 31. Dezember, 18 Uhr: Gottesdienst mit
Jahresrückblick auf dem Parkplatz des Gemeindehauses (Pfar-
rerin Schäfer).
Neujahr, 1. Januar (noch in Planung), 18 Uhr: Online-Got-
tesdienst per Zoom mit dem Hausgottesdienst (Kirchenge-
meinderäte).
Es sind kurzfristige Änderungen möglich, bitte sich im Schau-
kasten und auf der Homepage www.kirche-teningen.de in-
formieren.
Aktuelle Hausgottesdienste: Die Kirchengemeinde stellt
weiterhin die Hausgottesdienste des Kirchenbezirks zur Ver-
fügung. Die Vorlage kann auf www.kirche-teningen.de/aktu-
elles heruntergeladen werden und liegt vor dem Pfarrhaus
aus.
Offene Kirche in Teningen: Bitte eintreten, die Kirche hat
geöffnet! Die Teninger Kirche ist täglich zwischen 10 und 17
Uhr geöffnet. Ein barrierefreier Zugang befindet sich an der
Nordseite der Kirche.
Immer informiert bleiben: Die aktuellen Informationen
finden sich im Schaukasten, auf der Homepage (www.kirche-
teningen.de), bei Facebook und Instagram.

Statt eines Familiengottesdienstes an Heiligabend wird es an
unterschiedlichen Orten in Köndringen drei kleine Gottes-
dienste im Freien geben, die musikalisch von Mitgliedern des
Spielmanns- und Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr um-
rahmt werden. Die Kurzgottesdienste dauern jeweils circa 20
Minuten und finden bei jedem Wetter statt.
Die geplanten Stationen sind: 16 Uhr Breitestraße vor dem
Wohnhaus der Familie Maurer; 16.30 Uhr Im Hohland vor dem
Feuerwehrhaus;17UhrElzstraßeamSägewerk.Wichtig:Auch
hier müssen die Abstandsregeln eingehalten werden und es
besteht Maskenpflicht. Da nach derzeitigem Stand auch alle
Teilnehmenden dokumentiert werden müssen, können Besu-
cher sich dort per Luca-App einchecken oder werden gebeten,

b Förderverein Anwesen Menton

Heimatmuseum erstrahlt bald wieder
in neuem Glanz

b Evangelische Kirchengemeinde Teningen

Geplante Gottesdienste über
Weihnachten und Neujahr

b Evangelische Kirchengemeinde Köndringen

Stationengottesdienst an Heiligabend

Die Kompostieranlagen Teningen und Emmendingen

sind vom 24.12.2021 bis 06.01.2022 geschlossen!

Mittwoch den  von 13.00 -17.00 Uhr,

MANFRED VOIGT Am Hungerberg 12    79331 Teningen

Tel.:07641/51013  www.home.regioseiten.com/rom-kompost
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Auch weiterhin besteht die Möglichkeit, alle schönen Handar-
beiten, gestrickte Socken, Babysachen sowie Selbstgemachtes
ausderKücheoderKerzenzuerwerben.TürkränzeaufBestel-
lung. Bei Rückfragen: Telefon 07641 / 44787 oder 915426.

aufeinemZettel ihrepersönlichenDatenmitzubringenund in
bereitgestellte Boxen einzuwerfen.
Anmeldung zur Christmette
Am Abend um 22 Uhr findet eine Christmette statt, zu der alle
herzlich eingeladen sind. Ein Bläserensemble der Winzerka-
pelle Köndringen wird den Gottesdienst begleiten. Da es kei-
ne G-Regeln geben wird und die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
ist eine Voranmeldung per E-Mail unter: koendringen@
kbz.ekiba.de oder telefonisch unter 8535 notwendig. Und da
Familien und Haushalte ohne Abstand zusammensitzen kön-
nen, ist dabei auch die Teilnehmerzahl wichtig.
Weihnachtsfestgottesdienst
Am Sonntag, 26.12., findet um 9.30 Uhr der Weihnachtsfest-
gottesdienst in der Ev. Kirche Köndringen statt. Hierfür wird
keine Anmeldung benötigt. Auch hier müssen die Abstands-
regeln eingehalten werden und es besteht Maskenpflicht.
Gottesdienst zum Altjahresabend
Am Freitag, 31.12., findet um 18.30 Uhr der Altjahresabend-
gottesdienst in der Ev. Kirche Köndringen statt. Hierfür wird
keine Anmeldung benötigt. Auch hier müssen die Abstands-
regeln eingehalten werden und es besteht Maskenpflicht.
Gottesdienst im neuen Jahr
Am Samstag, 1.1., findet um 17 Uhr der Neujahrsgottesdienst
in der Ev. Kirche Köndringen statt. Hierfür wird keine Anmel-
dung benötigt. Auch hier müssen die Abstandsregeln einge-
halten werden und es besteht Maskenpflicht.

Corona hat auch in der diesjährigen Adventszeit eine Weih-
nachtsfeier mit der ganzen Stammtischfamilie verhindert.
Nachdem schon im vergangenen Jahr die vorweihnachtliche
Feier ausfallen musste, haben alle Senioren gehofft, die Coro-
na-Bedingungen werden in diesem Jahr gelockert. Dem ist
nicht so. Leider musste die geplante Weihnachtsfeier corona-
bedingt abgesagt werden.
Bitte vormerken: Das erste Stammtisch-Treffen im
neuen Jahr ist am Montag, 17. Januar, um 17 Uhr in der
Waldeck-Straussi am Sportplatz Reute. Der Stammtisch
wünscht allen Seniorinnen und Senioren ein schönes, geruh-
sames Weihnachtsfest und vor allem gute Gesundheit im
neuen Jahr. Den kranken Kollegen baldige Genesung.

Der FV Nimburg wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern sowie der Dorfgemeinschaft eine friedliche, besinn-
liche und vor allem gesunde Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Außerdem bedankt sich der FV Nimburg
bei allen für die tatkräftige Unterstützung in 2021.

Die Chorgemeinschaft Nimburg bedankt sich bei allen aktiven
und passiven Mitgliedern, Freunden und Unterstützern für
das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Im Namen der
gesamten Vorstandschaft wünschen Lena Löffelmann und
Mathias Dörr ein besinnliches Weihnachtsfest und ein glückli-
ches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2022!

b Förderkreis der Evang. Kirchengemeinde Köndringen

Selbstgemachtes weiterhin zu haben

b Seniorenstammtisch Nimburg-Bottingen

Weihnachtsfeier fand nicht statt

b FV Nimburg

Frohe Weihnachten

b Chorgemeinschaft Nimburg

Danke für jegliche Unterstützung

Praxis  Gerd Scheu Teningen-Nimburg

Wir machen Urlaub 
vom 31.12.2021 bis 7.1.2022

VERTRETUNGEN:

Gemeinschaftspraxis Dres. med. Köllner/Kölblin/Gerteis, Teningen 
(auch für Pat. im Hausarztprogramm)

Praxis D. Hüster, Reute (auch für Pat. im Hausarztprogramm)

Dr. med. Scherer-Klabunde, Teningen

Dr. med. Nitsch, Teningen

 Getränkemarkt
 Arbeitsschuhe und Stiefel
 Briketts
 Streusalz
 Schneeschieber
 Vogelfutter und Zubehör
 Wein, Äpfel, Kartoffeln, Teigwaren, 

 Suppen, Mehle,    
 alles aus der Region

  Bei uns erhältlich: 
praktische Geschenkideen

Agrarpeter | Brühlstraße 2  
79331 Teningen-Köndringen 

Tel. 0 76 41 / 13 13
agrarpeter.de

info@agrarpeter.de

Wir wünschen all unseren Kunden, 

Freunden und Bekannten  

ein frohes Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr ! 
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Heiligabend, 24. Dezember: Die Kirchengemeinde lädt herz-
lich ein, sich an Weihnachten auf den Weg zu machen und – wie
schon die Hirten und Weisen – unter freiem Himmel die gute
Nachricht von Weihnachten zu feiern. Durch die Aufteilung an
mehrere Orte, draußen, Abstände und Masken, soll das Anste-
ckungsrisiko so gering wie möglich gehalten werden und mög-
lichst vielen ermöglichen, ohne Sorge mitzufeiern.
Gerne kann man zu einer der Stationen kommen und mit-
feiern: Weihnachtsandachten unter freiem Himmel (Pfar-
rerin Brenn), 16 Uhr Bottingen, am Evangelischen Kindergar-
ten; 16.45 Uhr Nimburg, auf dem Bolzplatz an der Kaiserstuhl-
straße; 17.15 Uhr Nimburg, auf dem Spielplatz neben der
Grundschule; 17.45 Uhr Nimburg, neben dem Evangelischen
Gemeindehaus im Breitackerweg.
Bei den Andachten wird das Friedenslicht aus Bethlehem wei-
tergegeben. Wer mag, bringt gerne eine Laterne mit, um es mit
nach Hause zu nehmen. Kontaktnachverfolgung über die Coro-
na-App und auf Papier. Wer möchte, kann auch schon zu Hause
Name, Anschrift und Telefonnummer auf einen Zettel schrei-
ben und zur Andacht mitbringen. Informationen siehe Schau-
kasten und Homepage (www.kirche-nimburg.de).
Heiligabend, 18.30 bis 20 Uhr Offene Bergkirche mit Weih-
nachtskrippe und Friedenslicht aus Bethlehem zum Abholen
(dazu bitte Laterne mitbringen); 22 Uhr Christmette in der
Bergkirche (Prädikant Sprich).
1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst
in der Bergkirche (Pfarrerin Brenn).
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember: Online-Gottesdienst
des Kirchenbezirks, siehe Homepage (www.kirche-nimburg.de).
Altjahresabend, 31. Dezember: 18 Uhr Gottesdienst mit Jah-
resrückblick in der Bergkirche (Pfarrerin Brenn); 23.40 Uhr An-
dacht zum Jahreswechsel in der Bergkirche (Prädikant Sprich).
Während der Gottesdienste wird gelüftet, deshalb ist warme
Kleidung empfohlen. Es gelten die bekannten Sicherheitsricht-
linien (Abstand, Kontaktnachverfolgung und das Tragen eines
Mundschutzes, medizinisch oder FFP2, während des gesamten
Gottesdienstes).
Möglichkeit zum Online-Gottesdienst: Die Kirchengemein-
de Teningen feiert am 1. Weihnachtsfeiertag und an Neujahr
Online-GottesdiensteüberZoom.DazusindauchMenschenaus
Nimburg eingeladen, die lieber von zu Hause aus Gottesdienst
feiern. Zugangsdaten auf www.kirche-teningen.de/aktuelles.
Öffnungszeiten Pfarramt: Das Pfarramt ist während der
Schulferien geschlossen. Öffnungszeiten ab 11. Januar wieder
dienstags und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr.
Kirche Nimburg ist online! Die Kirchengemeinde Nimburg
hat eine neue Homepage. Unter www.kirche-nimburg.de fin-
den sich aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten und
Veranstaltungen der Kirchengemeinde.
Bücherei: Die Bücherei ist während der Schulferien geschlossen.
Gabentisch zum einander geben und nehmen, einander
Freude bereiten: Während der Adventszeit steht beim Ge-
meindehaus ein Gabentisch, um kleine liebevolle Geschenke
abzulegen und gerne auch mitzunehmen.
Der Nimburg-Bottinger Kalender 2022 ist da! Mit schönen
Motiven aus Nimburg und Bottingen. Den Kalender kann man
bei der Metzgerei Groß, im Pfarramt und bei Edith Krumm, Lö-
wengasse 1, für 8 Euro erwerben. Bei telefonischer Bestellung
unter 07663 / 6971 wird der Kalender persönlich zugestellt. Der
Erlös wird für die Bergkirche verwendet.
„Brot für die Welt“: Anfang Dezember wurden die Brot-für-
die-Welt- Tüten und ein Informationsbrief der Kirchengemein-
de an alle Haushalte in Nimburg und Bottingen verteilt. Die 63.
Aktion läuft während der Adventszeit bis einschließlich Heilig-
abend. Die evangelischen Kirchen möchten mit dieser Aktion
mithelfen, die Not in der Welt zu lindern. Die Kirchengemeinde
Nimburg hat sich in diesem Jahr für das Projekt „Bangladesch –

Genug zum Leben trotz Klimawandel“ entschieden. Die Kir-
chengemeinde möchte herzlich bitten, die Spendentüten im
Monat Dezember und bis Mitte Januar in den Gottesdiensten
oder im Pfarramt abzugeben. Wer eine Spendenbescheinigung
wünscht, kann dies auf dem Tütchen mit Namen und Adresse
vermerken. Spenden können auch auf das folgende Konto
überwiesen werden: Evangelische Kirchengemeinde Nimburg,
Stichwort: „Brot für die Welt“, IBAN: DE91 6809 2000 0013 1406
00 bei der Volksbank Breisgau Nord eG. Wenn eine Spendenbe-
scheinigung gewünscht ist, bitte auch hier Name und Anschrift
im Verwendungszweck angeben. Ganz herzlichen Dank für die
Spenden.
Hausgottesdienste zum Mitnehmen: Es liegen vor dem Ge-
meindehaus Hausgottesdienste zur Mitnahme aus. Die Vorlage
für einen Hausgottesdienst kann auch von der Internetseite des
Evangelischen Kirchenbezirks Emmendingen heruntergeladen
werden: www.kirchenbezirk-em.de/hausgottesdienste.

Das Jahr 2020 und nun auch das Jahr 2021 hat alle wieder här-
tergetroffenalsmanes sich imSommererhoffthatteundwie-
der einmal mehr vor Augen geführt, dass alle in einem Boot
sitzen und für einander Verantwortung tragen. Auch für den
kommenden Jahreswechsel und darüber hinaus ist nochmals
eine gemeinsame Kraftanstrengung erforderlich, um die Co-
rona-Pandemie zu bezwingen. Ein Ende der Belastungen ist
jedoch abzusehen, sobald auch die erforderliche Impfquote
erreicht ist. Deshalb auch an dieser Stelle nochmals die ein-
dringliche Bitte an alle, sich zum Wohle aller umgehend imp-
fen zu lassen.
Der Männerchor will aber auch guten Mutes voranschreiten
und auch an schöne Dinge erinnern und dankbar dafür sein,
dass in diesen zwei Jahren, trotz der Widrigkeiten, das 150-
jährige Vereinsjubiläum mit dem Kirchenkonzert, dem Fest-
bankett und der Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel des
Landes Baden-Württemberg gefeiert werden konnte. Zwei
Veranstaltungen, die zusätzlich geplant waren, mussten lei-
der pandemiebedingt ausfallen. Es ist vorgesehen, diese im
Jahre2022nachzuholen,beidenensichauchneueSängerger-
ne einbringen können.
Einblicke in die Aktivitäten des Chores, Informationen, Rück-
blickeundeineBildergalerie findensichunterwww.maenner-
chor-heimbach.de.Vielleicht findet sichüberdenJahreswech-

b Evangelische Kirchengemeinde Nimburg

Gottesdienste über Weihnachten
und Neujahr

b Männerchor Heimbach

Frohe Weihnachten und Wünsche
zum Jahreswechsel

MännerChor
Heimbach
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sel etwas Zeit, um die wundervollen gemeinsamen Erlebnisse
nochmals vor Augen zu führen, auch die Leistungen, die der
Chor in den letzten Jahren erbracht hat. Eine beachtungswer-
te kulturelle Tradition auf der alle, ob jünger oder älter, zu-
künftig aufbauen und auch neu interpretieren können. Über
die Dorfgemeinschaft und die Gemeinde hinaus konnte man
dadurch vielen Menschen Lebensfreude und Begeisterung
und Motivation für Kunst und Kultur vermitteln. Ein Engage-
ment in diesem Bereich beschert einem auch selbst vielerlei
Glücksmomente. Der Männerchor Heimbach wünscht allen
Bürgern der Gesamtgemeinde, seinen aktiven und passiven
Mitgliedern,seinenGästen,Sponsoren,HelfernundFreunden
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie alles Gute
und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr 2022. Die
besten Wünsche gehen an alle, die aus gesundheitlichen
Gründen besondere Fürsorge benötigen. Ein herzliches Dan-
keschön gilt all jenen, die während der schwierigen vergange-
nen zwei Jahre in unterschiedlichster Form die musikalischen
und kulturellen Aktivitäten des Männerchores unterstützt
und gefördert haben.

Ab 15. Januar 2022 dreht sich wieder das Samstags-Ka-
russell in Emmendingen. Um die Wahl des richtigen Instru-
mentes für Kinder und Eltern zu erleichtern, bietet die Musik-
schule in jedem Schulhalbjahr das Instrumentenkarussell an.
InGruppenvonzweiTeilnehmernkönnenKindervonsechsbis
acht Jahren verschiedene Instrumente (Violine, Gitarre, Block-
flöte, Klavier) im zweiwöchigen Turnus ausprobieren. Der Un-
terricht wird von Musiklehrerinnen und -lehrern mit langjäh-
riger Unterrichtserfahrung übernommen, deren Ziel sein
wird, bei den Schülerinnen und Schülern Interesse und Freude
an ihrem Instrument und am gemeinsamen Musizieren zu we-
cken. Die Instrumente werden von der Musikschule für die Un-
terrichtstunden kostenlos bereitgestellt.
Wann und wo?Samstags ab 9.30 Uhr, Emmendingen,
Musikschule, Am Gaswerk 5. Dauer: 15. Januar bis 19.
März 2022. Kosten: 40 Euro/Monat (abzüglich der Familien-,
Mehrfächer-, Sonderermäßigung). ImerstenMonatzuzüglich
5 Euro Materialbeteiligung.
Information und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Mu-
sikschule Nördlicher Breisgau, Am Gaswerk 3, 79312 Emmen-
dingen (Telefon 07641 / 9225-30, info@musikschule-em.de,
www.musikschule-em.de)

Die Wandergruppe des MSRT Freiamt gibt folgende Wander-
termine bekannt:
Geführte Wanderungen: 29. Dezember Villingen-Schwen-
ningen, Info: www.wanderfreunde-tuningen.de. 6. Januar
Reichenbach, Info: www.wfreichenbach-gengenbach.de.

Die Januar-Infoveranstaltung des KOGL Emmendingen wid-
met sich folgenden Themen:
- „Apfelbäume im Hausgarten – Pflege und Schnitt“.
- „Naturgarten“ – Bei einem Rundgang durch den Lehrgarten
mitKlemensFritzwerdenNaturschutzmaßnahmenvorgestellt,
die verschiedensten Lebewesen ein Zuhause bieten können.
Interessierte sind herzlich eingeladen, am Samstag, 8. Januar,
von 10 bis 12 Uhr in den Lehrgarten an der Alten Straße in Ken-
zingen zu kommen und sich zu informieren. Die Veranstaltung
ist weiterhin kostenlos, eine Spende zum Erhalt des Lehrgar-
tens ist willkommen. Den Jahresplan der KOGL-Informations-
veranstaltungen2022sowiedieAnfahrtzumLehrgartenfindet
man unter kogl-emmendingen.de.
Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der dann geltenden
Covid-19-Hygienevorschriften durchgeführt. Diese sind vo-
raussichtlich 2G, Genaues findet man kurz vor der Veranstal-
tung auf kogl-emmendingen.de.

Die Diagnose einer Krebserkrankung betrifft nicht nur den
Körper, sondern hat auch Auswirkungen auf die gesamte psy-
chosoziale Situation des betroffenen Menschen.

Sie kann für Patienten, aber auch für die Partner, Kinder,
AngehörigenundFreundeaufverschiedenenEbeneneinebe-
sondere Belastung darstellen. Es können Gefühle der Verunsi-
cherung und Angst entstehen. Meist ist der Wunsch nach In-
formation groß. Das Team der Psychosozialen Krebsbera-
tungsstelle bietet professionelle Information, Beratung und
Unterstützung für die Patienten, Angehörigen und alle Men-
schen, die sich mit einer Krebserkrankung auseinandersetzen.

Die Beratung erfolgt unter Wahrung der Schweigepflicht
und ist kostenlos. Sie kann persönlich, schriftlich oder telefo-
nisch erfolgen. Bei Bedarf sind auch Hausbesuche nach Ab-
sprache möglich.

Psychosoziale Krebsberatungsstelle Freiburg, Hauptstraße
5a, 79104 Freiburg, Telefon 0761 / 270-77500, Fax 0761 / 270-
77530, E-Mail: krebsberatungsstelle@uniklinik-freiburg.de,
www.krebsberatungsstelle-freiburg.de.

i Allgemeines

b Musikschule Nördlicher Breisgau

Freie Plätze im Samstags-Karussell

b Motorsport Racing-Team (MSRT) Freiamt im ADAC

Termine für Wanderungen

b Kreisverband Obstbau, Garten u. Landschaft (KOGL) EM

„Äpfel im Hausgarten“ und „Naturgarten“
– Themen der Veranstaltungen im Januar

b Psychosoziale Krebsberatungsstelle Freiburg

Informationen für krebskranke
Menschen und deren Angehörige

Michaelas Hofl ädeleFamilie Ruthardt

Schluchweg 1 · 79331 Heimbach

Tel. 0 76 41 / 4 80 97

Feldsalat zu Weihnachten und Silvester 
bitte vorbestellen!

Christbaumverkauf
Heiligabend, Freitag 24.12. und 

Silvester, Freitag 31.12. von 8.00–12.00 Uhr geöffnet

Wir wünschen unseren Kunden ein besinnliches  
Weihnachtsfest sowie ein glückliches neues Jahr!
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Wir suchen eine Wohnung!
Ehepaar (Techniker u. EDV/Bürokauffrau), NR, ruhig, mit 3 lieben, 
schulpflichtigen Kindern, sucht in Teningen u. Umgebung Haus oder 
Wohnung, 5–7 Zimmer, gerne mit Garten.
Telefon 01 51 - 12 79 40 42, Mail: mabihe@gmx.de

Unternehmerehepaar sucht Wohnhaus 
oder Baugrundstück. Tel. 0162-2512501
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Vom 2. bis 7. Januar sind die Sternsingerkinder als Boten
wieder unterwegs. Dieses Jahr ohne Hausbesuche und oh-
ne Gesang, aber mit persönlicher Post. Die Kinder haben
Umschläge mit Wünschen und Grüßen zusammengestellt und
werden diese verteilen. Spenden, für die Dreikönigsaktion
des Kindermissionswerks, können bis zum 16. Januar nach
dem Gottesdienst in St. Marien abgegeben werden.
Auch eine Überweisung ist möglich. Über ein kleines Dan-
keschön freuen sich die Sternsinger natürlich auch. Abgabe
auch hier nach den Gottesdiensten in St. Marien. Das Sternsin-
ger-Team übernimmt dann die Verteilung.
Sternsinger-Post erhalten alle bereits angemeldeten
Haushalte in Teningen und Köndringen von 2019, 2020
und 2021.
Neuanmeldungen sind bis zum 22. Dezember 2022 im Pfarr-
büro, Telefon 07641 / 46889-10 oder unter https://www.kath-
emmendingen.de, möglich. Die Anmeldung und der Segen
sind unabhängig von der Konfession. Bankverbindung: EM-
TE, IBAN: DE73 6805 0101 0020 0146 81, Verwendungszweck:
Sternsingeraktion (bitte unbedingt angeben!).

Endlich ist es soweit: Der Reitverein hat einen neuen Außen-
platz. Eingeweiht wurde er mit dem Hauptsponsor, der Firma
Kopfmann. Beim ersten Ritt waren alle auf dem neuen Platz
total begeistert. Der Verein ist stolz, einen so tollen Außen-
platz zu haben und dankt denen, die das möglich gemacht ha-
ben. Insbesondere dankt der Reitverein den weiteren Sponso-
renHerrnBäumle,HerrnMaranoundderSteuerkanzleiKuder
und Osner.

Anlässlich seines 80. Geburtstags hatte Hermann Jäger, Alt-
bürgermeisterderGemeindeTeningen, seineGästestatteines
persönlichen Geschenks um eine Spende für die Katharinen-
kapelle der Burg Landeck gebeten. 1.600 Euro waren zusam-
mengekommen, und diese Geburtstagsspende überreichte er
im urigen „Burgstüble“ in Landeck dem glücklichen Vorstand
des Burgvereins.

Siegfried Markstahler, der erste Vorsitzende, und Michael
Fuchs, der zweite Vorsitzende, nahmen die Spende hochzu-
frieden entgegen und erläuterten, welche weiteren Schritte
es nun für den geplanten Einbau eines überdachten Multi-
funktionsraumes in die Katharinenkapelle der unteren Burg
zu tun gebe. Eine komplette Sicherung der Wände und der
Mauerkrone durch das Staatliche Hochbauamt sei noch erfor-
derlich,bevorderZwischenbodeneingezogenwerdenkönne,
der für die Errichtung des Multifunktionsraumes nötig sei.
Dieser Multifunktionsraum sei dann von außen nicht sichtbar,
was der Auflage des Denkmalamtes entspräche. Der Raum
kann nach seiner Fertigstellung für Veranstaltungen oder
Trauungen genutzt werden und wird, nach Einschätzung von
Siegfried Markstahler, Michael Fuchs und Hermann Jäger, ein-
mal eine große Bereicherung des öffentlichen Lebens darstel-
len. In der über 700 Jahre alten Burgruine und der wunder-
schönenKatharinenkapellemit ihrengotischenFensterbögen
und im Rahmen einer prächtigen Schwarzwald- und Breisgau-
Panoramas zu heiraten, zu feiern oder an einer kulturellen
Veranstaltung teilzunehmen, sei ein einmaliges Erlebnis.

Wie die beiden Vorsitzenden ist auch Hermann Jäger Grün-
dungsmitglied des 2006 ins Leben gerufenen Burgvereins mit
insgesamt 150 Mitgliedern. Seit es den Verein gibt ist die Burg
wieder begehbar, zuvor war sie vollkommen eingewachsen,
sagen die drei Männer, die von der ersten Stunde an dabei
sind, wenn es darum geht, gegen die Freihaltung der Burgrui-
ne vorzugehen und der Verbuschung Einhalt zu gebieten. Ziel
der Arbeit des Burgvereins sei es von Anfang an gewesen, die
Burg wieder zugänglich und sichtbar zu machen. Ungezählte
Arbeitsstunden hat Hermann Jäger bereits in die Burgruine
eingebracht und er tut es immer noch gern, weil sie für ihn - als
geschichtlich interessierten Menschen - ein faszinierender Ort
ist. „In den 15 Jahren seines Bestehens hat der Burgverein sehr
viel erreicht“, sagt Siegfried Markstahler und fügt an: „Was
wäre Landeck ohne seine Burg?“. Eine der schönsten Burgrui-
nen soll das markante und aussichtsreiche Gemäuer sein, und
indieserEinschätzungsindsichdiedreiBurgvereins-Engagier-
ten und Burgenliebhaber einig.

Weitere Spenden für dieses Projekt sind nötig und jederzeit
willkommen.

Freudig nahmen Siegfried Markstahler (Mitte) und Michael
Fuchs (rechts) die Geburtstagsspende von Hermann Jäger
(links) entgegen.

Der Reitverein Teningen-Köndringen dankt seinen Sponsoren
für den neuen Außenplatz.

b Die Sternsingeraktion 2022

Sternsingerpost

b Reitverein Teningen-Köndringen

Einweihung neuer Außenplatz

b HermannJägerübergibtSummefürBurgruineLandeck

Geburtstagsspende für Herzensanliegen:
die Katharinenkapelle

3 Teile kaufen!
2 Teile zahlen!

Wir schenken Ihnen

das günstigste Teil!
Wir wünschen unseren

Kunden ein
frohes Fest und ein gutes

Jahr 2022!
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Bei einem Abendspaziergang durch Nimburg und Bottingen
bemerkt man zur Zeit viele adventlich geschmückte und be-
leuchteteFenster.DochmancheFenster,TürenundToreboten
inderAdventszeitnichtnuretwas fürsAuge, sondernauchfür
die Seele.

Die Adventsfenster, initiiert von einer Gruppe der evange-
lischen Kirchengemeinde Nimburg-Bottingen, präsentierten
sich dieses Jahr coronakonform nicht durch Programm oder
Bewirtung, sondern durch ein Alternativangebot. Ab 17 Uhr
öffnete sich jeweils ein vorher angekündigtes Fenster und
man konnte den ganzen Abend über vorbeispazieren, es be-
trachten und eine Geschichte, ein Gedicht oder eine andere
Kleinigkeit mitnehmen. An Nikolaus beispielweise war es ein
Apfel, verbunden mit dem Wunsch, gesund und munter zu
bleiben. Weitere Fenster waren dem Stern von Bethlehem,
einem Engel oder einem Tannenbaum gewidmet. Das Ad-
ventsfenster der Gemeindebücherei beim Gemeindehaus
nahm sich die Heiligen drei Könige aus dem Morgenland und
ihre Reise zur Krippe in Bethlehem zum Thema.

Allen, die bei den Adventsfenstern mitgemacht haben, sei
im Namen der Kirchengemeinde herzlich gedankt. Das 13. Adventsfenster.

b Lebendige Adventszeit bei Abendspaziergang erleben

Nimburg leuchtet durch die Adventsfenster
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Gottesdienste

Nachrichten
Kirchen

Evang. Kirchengemeinde Teningen,
Martin-Luther-Str. 8a
Ev. Pfarramt: Telefon 9334580, E-Mail: Teningen@kbz.eki-
ba.de. Während der Schulferien ist das Pfarrbüro geschlossen.
Pfarrerin Schäfer hat Urlaub vom 2. bis 9. Januar; die Vertretung
übernimmt Prädikant Knoblauch, Telefon 0175 / 5002667.
Geplante Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr
Heiligabend, 24.12., 15.30 Uhr Familiengottesdienst am Hei-
denhof (Pfarrerin Schäfer); 16.30 Uhr Familiengottesdienst am
Heidenhof (Pfarrerin Schäfer); 18 Uhr Christvesper für alle auf
dem Parkplatz des Gemeindehauses (Pfarrerin Schäfer). 1.
Weihnachtsfeiertag, 25.12., 10 Uhr Online-Gottesdienst mit
Abendmahl per Zoom (Pfarrerin Schäfer). 2. Weihnachtsfeier-
tag,26.12.,10UhrGottesdienst inderKirche(Pfarrer i.R.Kiefer).
Altjahresabend, 31.12., 18 Uhr Gottesdienst mit Jahresrückblick
auf dem Parkplatz des Gemeindehauses (Pfarrerin Schäfer).
Neujahr, 1.1. (noch in Planung), 18 Uhr Online-Gottesdienst per
Zoom mit dem Hausgottesdienst (Kirchengemeinderäte), wei-
tere Informationen siehe Teninger Rundschau.
Es sind kurzfristige Änderungen möglich, bitte sich im Schau-
kasten und auf der Homepage www.kirche-teningen.de infor-
mieren. Infors über die Evangelische Kirchengemeinde Tenin-
gen siehe Teninger Rundschau.

Evang. Kirchengemeinde Köndringen
Evang. Pfarramt Köndringen, Bahnhofstraße 6, Tel. 8535, E-
Mail: koendringen@kbz.ekiba.de.ÖffnungszeitenPfarramt:
Dienstag 15 bis 18 Uhr; Donnerstag 9 bis 11 Uhr
Gottesdienste und Veranstaltungen
Fr., 24.12., Stationengottesdienste mit Pfarrer Andreas Ströble:
16 Uhr Breitestraße vor dem Wohnhaus der Familie Maurer;
16.30Uhr ImHohlandvordemFeuerwehrhaus;17UhrElzstraße
am Sägewerk; 22 Uhr Christmette in der Kirche (mit Voranmel-
dung; Pfarrer Andreas Ströble). So., 26.12., 9.30 Uhr Weih-
nachtsfestgottesdienst (Pfarrer Andreas Ströble). Herzliche Ein-
ladung zum Hausgottesdienst, das Faltblatt kann gerne in der
offenen Kirche abgeholt werden.

Evang. Kirchengemeinde Nimburg
Evang. Pfarramt Nimburg, Breisacher Straße 24, Telefon
07663/2260. Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis
11.30 Uhr. E-Mail: nimburg@kbz.ekiba.de
Geplante Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr
Bücherei: in den Schulferien geschlossen. Heiligabend, 24.12.,
Weihnachtsandachten unter freiem Himmel (Pfarrerin Brenn),
Uhrzeiten und Orte siehe Nimburger Rundschau; 18.30 bis 20
Uhr Offene Bergkirche mit Weihnachtskrippe; 22 Uhr Christ-
mette in der Bergkirche (Prädikant Sprich). 1. Weihnachtsfeier-
tag, 25.12., 10 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche (Pfarrerin
Brenn). 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12., Online-Gottesdienst des
Kirchenbezirks, siehe Homepage (www.kirche-nimburg.de).
Altjahresabend, 31.12., 18 Uhr Gottesdienst mit Jahresrückblick
in der Bergkirche (Pfarrerin Brenn); 23.40 Uhr Andacht zum Jah-
reswechsel in der Bergkirche (Prädikant Sprich). So., 2.1., 10 Uhr
Gottesdienst in der Bergkirche (Prädikant Sprich).
Weitere Informationen über die Evangelische Kirchengemein-
de Nimburg siehe Nimburger Rundschau.

Katholische Gottesdienste
Pfarrbüro St. Gallus, Heimbach:
Tel. 07641 / 46889-60, Fax: 07641 / 46889-69, E-Mail: st.gallus@
kath-emmendingen.de. Internet: www.kath-emmendingen.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Heimbach,
Zehnthof 1: Mittwoch 15 bis 17.30 Uhr
Katholische Gottesdienste Kirchengemeinde Emmendin-
gen-Teningen
Zu bestimmten Gottesdiensten ist eine Anmeldung über
die Homepage kath-emmendingen.de erforderlich.
St. Marien: Fr., 24.12., Heiligabend, 15.30 Uhr Familienweihnacht,
Präsenzveranstaltung mit Anmeldung (zur Verfügung stehen 55
Plätze); 18 Uhr Christmette, Präsenzveranstaltung mit Anmel-
dung (55 Plätze). So., 26.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst, Präsenz-
veranstaltung mit Anmeldung (55 Plätze).
St. Gallus: Do., 23.12., 18.30 Uhr Hl. Messe. Fr., 24.12., Heiligabend,
21.30 Uhr Musikalische Einstimmung mit dem Männerchor Heim-
bach (ohne Anmeldung); 22 Uhr Christmette, Präsenzveranstaltung
mit Anmeldung (45 Plätze). Sa., 25.12., 9 Uhr Festlicher Weihnachts-
gottesdienst, Präsenzveranstaltung mit Anmeldung (45 Plätze).
St. Bonifatius: Fr., 24.12., Heiligabend, 22 Uhr Christmette, Prä-
senzveranstaltung mit Anmeldung (130 Plätze). Sa., 25.12., 10.30
Uhr Festlicher Weihnachtsgottesdienst mit Flötenmusik, Präsenz-
veranstaltung mit Anmeldung (130 Plätze). So., 26.12., 10.30 Uhr
Festgottesdienst mit dem 1. Akkordeon-Orchester Emmendin-
gen, Präsenzveranstaltung mit Anmeldung (130 Plätze). Mi.,
29.12., 18.30 Uhr Hl. Messe.
St. Johannes: Do., 23.12., 19 Uhr Taizé-Gebet. Fr., 24.12., Heilig-
abend, 16.30 Uhr Familienweihnacht, Präsenzveranstaltung mit
Anmeldung (zur Verfügung stehen 160 Plätze); 18 Uhr Christmet-
te, Präsenzveranstaltung mit Anmeldung (130 Plätze). Sa., 25.12.,
10.30 Uhr Festlicher Weihnachtsgottesdienst, Präsenzveranstal-
tung mit Anmeldung (130 Plätze). Di., 28.12., 18.30 Uhr Hl. Messe.
Offenes Angebot: Fr., 24.12., Heiligabend, 11 bis 17 Uhr „DIY-
Christmas“ – Ein offenes Weihnachtsangebot, Präsenzveranstal-
tung ohne Anmeldung.
Online: Fr., 24.12., Heiligabend, ab 16 Uhr bis 27.12. Online-Christ-
mette „Gott der Anfänge“, Youtube: kath emmendingen-teningen.
Bitte beim Besuch der Gottesdienste an das Hygienekonzept hal-
ten, die Abstandsregeln beachten und einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Bitte sich zusätzlich in der Tagespresse über mögliche Än-
derungen der Gottesdienstordnung informieren.
Pfarrbüro St. Johannes: Telefon 07641 / 46889-40, E-Mail: st.jo-
hannes@kath-emmendingen.de. Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 12 Uhr. Pfarr-
sekretärin: Barbara Wagner.

Am Kindergarten 8, Im Ortsteil Köndringen
Internet: www.emmendingen.lgv.org
DieLiebenzellerGemeinschaft lädtganzherzlichzu ihrenVeran-
staltungen ein. Dienstag, 19 Uhr Bibelgesprächskreis. Mittwoch,
19.30 Uhr Teenkreis (nicht während der Schulferien). Freitag, 20
Uhr Jugendkreis. Am Sonntag Gottesdienste um9.45und11.15
UhrinEmmendingen,Steinstraße10.Nähere Informationen
zu den einzelnen Veranstaltungen auf der Homepage.

AufgrundderaktuellenLagefindenbisaufWeitereskeineGot-
tesdienste in den Kirchengebäuden statt. Jehovas Zeugen ha-
ben aber frühzeitig und innovativ auf die neue Situation rea-
giertundbietendieMöglichkeit, ihre interaktivenGottesdiens-
te per Videokonferenz gemeinsam zu erleben. Dank moderner
Apps mit Audio- und Videoübertragung bieten diese die Mög-
lichkeit zum persönlichen Austausch. Weitere Hinweise und In-
formationenunddaskompletteOnlineangebot inFormvonVi-
deos und Downloads findet man auf der Webseite jw.org.
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